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Amtliche Mitteilungen 

  Verwaltung von Profi Nlen und Ver 8 
von Professoren 

RdErl. d MWK v. 15; 11: 1988 — 404:2:03 436 (11) — 

— GültL92/63-— 

Bezug: RuErl. v. 27. 4. 1987 (Nds: MBI: S. 443 — GültL 92/62) 

Der Bezugserlaß wird- mit-sofortiger Wirkung- wie. folgt 
ergänzt: 

1. In Nr 6.4 Abs. 1 werden folgende Sätze 2 und'3 angefügt: 

„Für eıneritierte Professoren, die die ‘Aufgaben dervon 
ihnen bis zur Entpflichtung innegehabten-Stelle wahrneh- 
men, wird in der Regel abweichend von Satz 1-eine 
Vergütung. in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 
den Emeritenbezügen und den Dienstbezügen, die ihnen 
aus einem aktiven Beamtenverhältnis zustehen würden, 
festgesetzt ($,91 Abs..2 Nr. 1.i..V. m. $65 BeamtVG). 
Ausnahmen hiervon können im Rahmen:der Nr. 6.2 zuge- 
lassen werden; wenn ein dringender Bedarf für die Beset- 
zung der Stelle vorhanden ist und kein anderer geeigneter 
Bewerber zur Verfügung steht.“ 

2. Nach Nr. 6.5 wird folgende Nr. 6.6 eingefügt: 
„6.6 Die Vergütung ist zum 1.oder 15.eines jeden Mo- 
nats zu zahlen.“ 

An 
die Hochschulen, 
das Landesverwaltungsamt. 

— Nds. MBl. Nı. 37/1988.5. 1085 
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Beurlaubung von beamteten Professoren im Rahmen .der 
Sonderurlaubsverordnung 

RdeErl. d. MWK v. 22. 12. 1988 — 4042-03 020/2 (66) — 

— GültL 91/37 — 

Bezug: RdeErl. v. 16. 7. 1986 (Nds. MBl. S. 812 — GültL 91/36) 

1. Gemäß $ 19 Abs. 1 der Sonderurlaubsverordnung i. d. F. 
vom 22. 7. 1983 (Nds. GVBl. S. 172), geändert durch Verord- 
nung vom 4. 12. 1988 (Nds. GVBl. S. 220), ermächtige ich die 
Hochschulen; über Anträge beamteter Professoren auf Ertei- 
lung von Urlaub nach $$ 1 bis 6, 9 Abs, 1 Satz 1, Abs. 2 und 3, 
$$ 10 bis 14 der Sonderurlaubsverordnung in meinem Namen 
zu/entscheiden. Auf den Gem. RdErl. vom 6. 8. 1980 (Nds. 
‚«MBl. S. 1164 — GültL MI 92/67), geändert durch den Gem. 
RdErl. vom 14. 5. 1984 (Nds. MBl. S. 558 — GültL MI 92/70). 
weise ich hin. Die den Hochschulen damit übertragene Befug- 
nis:nach 8’9 Abs. 1 der Sonderurlaubsverordnung erstreckt 
sich.im Hinblick auf die Neufassung des $ 19 Abs. 1 nicht auf 
$-9 Abs. 1:Satz 2 der Sonderurlaubsverordnung (n. F.). 

Für eine Beurlaubung nach $ 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 
der-Sonderurlaubsverordnung ist meine vorherige Zustim- 
mung erforderlich, wenn der Urlaub den Zeitraum von sechs 
Monaten übersteigen soll. 

Ich ermächtige die Hochschulen ferner, über Anträge von 
beamteten Professoren auf Erteilung von Urlaub nach $ 15 der 
Sonderurlaubsverordnung in meinem Namen zu entscheiden, 
wenn der Urlaub 

a) in den Fällen des $ 15 Abs. 1 bis zu sechs Monaten, 

b) in den Fällen des $ 15 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 bis zu sechs 
en 

dauern soll. 

2. . Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 1989 in Kraft. Gleichzeitig wird 
der Bezugserlaß aufgehoben. 

An die 
Hochschulen. 

— Nds. MBI. Nr. 3/1989 S. 92’ 
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DER NIEDERSÄCHSISCHE MINISTER 
FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST 

Postanschuft 

Da Nan Mla 1 Winsenschnft u Kunal Postfach ; 61 3000 Hannuver 1 

“Hochschulen gem. 
Verteiler MWK 2 
1lfd. Nrn. 1 - 20 

(Bıtte bei Antwort angeben) S (0511) 8 A Bearbeit Hannove HEW 2011-71052-2 ag 24.11.1988 
Vermitt! 
120-1 

Freistellung von Professoren gem. $ 55 Abs. 5 NHG 

Der Wissenschaftsrat hat in seinen kürzlich verabschiedeten Empfeh- 

lungen zu den Perspektiven der Hochschulen in den 90°er Jahren die 

Frage aufgeworfen, ob die Lehraufgaben differenzierter auf das Per- 

sonal verteilt werden sollten, um so besondere Leistungen in der 

Forschung unterstützen zu können, indem z.B. die Forschungsfrei- 

semester leistungsorientiert gewährt werden. 

Ich beabsichtige, diese Anregung bei meiner Entscheidung zur Gewäh- 

rung von Forschungssemestern aufzugreifen und entsprechenden An- 

trägen gem. $ 55 Abs. 5 NHG dann zu entsprechen, wenn 

a) während der Freistellung eine größere wissenschaftliche Arbeit 

abgeschlossen oder ein konkretes Forschungsvorhaben durchqgeführt 

werden soll und 

b) der Umfang des Vorhabens und die mit ihm verbundenen Belastungen 

seine Durchführung im Rahmen der normalen Dienstaufgaben nicht 

zulassen und daher für die Dauer des beantragten Freistellungs- 

£éitraums die volle Arbeitskraft des Professors verlangen.


